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Kantone Zug. Freiburg. 51

Der Rektor ist berechtigt zur Verhängung von zwei bis vier
Stunden Arrest bezw. Karzer, zur Androhung des Ultimatums
und mit Zustimmung der Professorenkonferenz zur Erteilung
einer unbefriedigenden Betragensnote.

§ 34. Das Ultimatum wird vom Rektor auf Beschluß der
Professorenkonferenz erteilt; es hat Wirkung für wenigstens ein
Jahr, kann aber verlängert werden. Von der Verhängung
desselben sind die Eltern des betreffenden Schülers durch den Rektor

in Kenntnis zu setzen. Den Schülern wird es durch Anschlag
am „Schwarzen Brett" bekanntgegeben.

Der Rektor kann auf Antrag der Professorenkonferenz einen
Schüler von der Anstalt wegweisen, unter Mitteilung an die
Aufsichtskommission. Der betroffene Schüler hat das Recht, binnen
10 Tagen gegen die Wegweisung an die Aufsichtskommission
Beschwerde zu führen.

Hospitanten können vom Rektor im Einverständnis mit der
Erziehungsdirektion weggewiesen werden.

Bei Einreichung einer Beschwerde kann ein Schüler durch
den Bektor bis zur Erledigung des Falles vom Besuch der Schule
oder einzelner Fächer ausgeschlossen werden.

§ 35. Vorstehende Verordnung tritt mit dem 1. März 1935 in
Kraft.

Durch sie werden alle mit ihr im Widerspruch stehenden
Verordnungen und Vorschriften aufgehoben, insbesondere:

Verordnung über die speziellen Pflichten des Rektors an der
Industrieschule des Kantons Zug, vom 10. Dezember 1861;

Reglement für die Aufnahmeprüfungen in die Kantonsschule,
vom 19. April 1912;

Verordnung über das Lehrpersonal an der Kantonsschule in
Zug, vom 3. März 1923.

§ 36. Für die Übergangszeit gelten folgende Bestimmungen:
Im Frühjahr 1935 werden die Schüler der 6. Primär- und der
2. Sekundarschulklasse zur Aufnahmsprüfung zugelassen; die
Schüler der 1. Sekundarschulklasse des Schuljahres 1934/35 haben
1935/36 noch die 2. Klasse zu vollenden und treten im Frühjahr
1936 in die Kantonsschule über.

3. Disziplinar-Verordnung für die Kantonsschule Zug. (Vom 29.
November 1934.)

X. Kanton Freiburg.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1934.


	Kanton Freiburg

